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Informationsblatt 04
Anforderungen an Frischfleischabteilungen
1 Herstellungs- und Verarbeitungsräume
1.1 Fußböden müssen wasserundurchlässig, fugendicht, leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Sie sind mit einem Gefälle zum Abfluss hin zu versehen. Jeder Abfluss ist abgedeckt, geruchs- und rückstausicher zu gestalten.
Wände müssen glatt und mit einem hellen Belag versehen sein, der bis zu einer Höhe von mindestens 2 m abwaschfest ist.
Es wird empfohlen, Ecken und Kanten der Wände und des Fußbodens abzurunden bzw. auszukehlen, damit Schmutzablagerungen leichter zu beseitigen sind.
Decken müssen hell, glatt und geschlossen sein. Ferner sind diese mit einem nicht abblätternden Anstrich oder ähnlichem Material zu versehen.

1.2 Türen und Fensterrahmen aus Kunststoff oder Metall müssen glatt, hell, korrosionsbeständig oder korrosionsgeschützt sein.
Türen und Fensterrahmen aus Holz müssen glatt und mit einem hellen, abwaschfesten Belag oder Anstrich versehen sein.

1.3 Es müssen in größtmöglicher Nähe der Arbeitsplätze in ausreichender Anzahl Einrichtungen zur Reinigung und Desinfektion:
der Hände mit Warm- und Kaltwasser, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie Einmalhandtüchern und der Arbeitsgeräte mit Wasser von mindestens 82° C vorhanden sein (Messerdesinfektionsbecken).
Bei den Handwaschbecken dürfen die Ventile nicht von Hand zu betätigen sein. Es muss in ausreichender Menge heißes Wasser unter Druck zum Reinigen der Maschinen und Räume zur Verfügung stehen. Das Wasser muss Trinkwasserqualität besitzen.

1.4 Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte müssen aus korrosionsbeständigen, leicht zu reinigendem und zu desinfizierendem Material bestehen. Die Verwendung von Holz ist nur zulässig in Räucher- oder Reiferäumen und bei Hackklötzen.

1.5 Es müssen ferner vorhanden sein:
eine Personaltoilette mit Handwaschgelegenheit, deren Ventile nicht von Hand zu betätigen sein dürfen, Seifenspender und Einweghandtuchspender. Die Toilette darf nicht unmittelbar von den Betriebsräumen aus zugänglich sein.
Vorrichtungen oder Behältnisse, die verhindern, dass Fleisch unmittelbar mit dem Fußboden oder den Wänden in Berührung kommt 
ausreichende Beleuchtung, die Abweichungen des Fleisches erkennen lässt;
geeignete Vorrichtungen zum Schutz gegen Ungeziefer, wie Insekten und Nagetiere (Fliegenschutzdraht vor Fenstern und dicht schließende Türen);
genügend dichte und verschließbare Behälter für die Aufnahme der Konfiskate und Fleischabfälle ein separater Platz (Schrank oder Raum) zum Abstellen der Reinigungsgeräte sowie der Mittel zur Wartung, Reinigung und Desinfektion.
Es ist in den Räumen für eine ausreichende Be- und Entlüftung, sowie für eine Entnebelung zu sorgen.

1.6 Im Verarbeitungsraum ist eine ausreichend große Spüleinrichtung mit fließend warmem und kaltem Wasser zum Zwecke der Reinigung von Arbeitsgeräten zu installieren.

2 Kühlraum

2.1 Zur Lagerung von Fleisch und Fleischerzeugnissen muss ein ausreichend großer Kühlraum vorhanden sein, der folgende Anforderungen erfüllt:
Wände sind bis zu einer Höhe von mindestens 2 m mit einem hellen Belag zu versehen.
Decke muss glatt, hell und geschlossen sein
Der Fußboden muss so beschaffen sein, dass Reinigungswasser leicht aus dem Raum abfließen kann. Der Boden ist mit einem Belag zu versehen, der wasserundurchlässig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist.

2.2 Das Entwässerungssystem des Aggregates ist unmittelbar an das Abwassersystem anzuschließen.

2.3 Alle Kühleinrichtungen sind mit ausreichend Thermometern auszustatten. Ferner sind in diesen Einrichtungen die jeweils vorgeschriebenen Kühltemperaturen zu gewährleisten.

2.4 Es sollen genügend Stapelmöglichkeiten (Regale aus Kunststoff oder Edelstahl) vorhanden sein.

2.5 Ferner sind getrennte Kühlräume für Fisch,  Obst, Gemüse sowie für Molkereiprodukte zu schaffen. Aus hygienischen Gründen ist hier ein Zusammenlagern mit Fleisch und Fleischerzeugnissen nicht möglich.
3 Vorratsraum

3.1 Ein Raum für die Lagerung von verschiedenen Bedarfsgegenständen, Gewürzen, Wursthüllen, Därmen u. A. sollte zusätzlich geschaffen werden. Gleiches gilt für das Lagern von Reinigungsgeräten, sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

4 Verkauf - Frischfleischabteilung

4.1 Die Frischfleischabteilung ist durch Wände, Türen und eine Glasschürze über der Verkaufstheke, die eine Verkaufsöffnung offen lässt, vom übrigen Verkaufsraum zu trennen. Der Fleischverkaufsraum muss mit einer Überdruckanlage ausgestattet werden, deren Frischluft vor dem Ausblasen durch auswechselbare Filter gereinigt und in der kühlen Jahreszeit durch Beheizen erwärmt werden kann.
4.2 Der Raum muss entsprechend der Zweckbestimmung so beschaffen sein,
dass Lebensmittel nicht nachteilig beeinflusst werden können.
Im Verkaufsraum ist die Beleuchtung nach Stärke und Farbe so zu gestalten, dass mögliche Verunreinigungen nicht verdeckt werden können
Die Wände müssen in einer der Zweckbestimmung entsprechenden Höhe mit einem abwaschbaren, glatten Belag oder einem abwaschbaren hellen Anstrich versehen sein.
Der Fußboden muss wasserundurchlässig und leicht zu reinigen sein
Die Decke muss geschlossen sein und mit einem nicht abblätternden Anstrich oder gleichwertigem Material versehen werden.
Oberflächen von Türen und Fensterrahmen müssen aus leicht zu reinigendem Material bestehen.
Es ist für ausreichend Kühlfläche zu sorgen (Trennung Fleisch, Geflügelfleisch, Feinkost, Molkereiprodukte usw.)
Im Bereich der Verkaufstheke ist ein Handwaschbecken anzubringen. Das Becken muss über einen Kalt- und Warmwasseranschluss verfügen. Ein Spender für Flüssigseife und Einweghandtücher sind am Handwaschbecken anzubringen.
Der Raum ist mit geeigneten Vorrichtungen gegen Ungeziefer zu schützen.

4.3 Gegenstände und Ausrüstungsgegenstände müssen so beschaffen sein, dass sie sauber und instand gehalten und erforderlichenfalls desinfiziert werden können.

5 Personaltoiletten und Umkleidemöglichkeiten für Verkaufspersonal

5.1 Für das Verkaufspersonal müssen in ausreichender  Anzahl saubere, entlüftbare Personaltoiletten vorhanden sein.. Sie dürfen keinen unmittelbaren Zugang zu den Räumen haben, in denen Lebensmittel hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden.
Toiletten oder deren Vorräume müssen mit Handwaschbecken mit fließendem, heißem und kaltem Wasser, Seifenspender und einer hygienischen Handtrocknungsmöglichkeit ausgestattet sein.

5.2 Für ausreichend Umkleidemöglichkeit für das gesamte Personal ist zu sorgen.
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